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1.1 Download von FVA-Programmen 
Prinzipiell gestaltet sich der Download von Programmen wie folgt: 

1.) Wechseln Sie in den Softwarebereich von ProMeta (mittels des rot markierten Ikons) 
Hier finden Sie alle offiziellen FVA-Programme in einer Baumstruktur geordnet. 

 

 
Abb. 1: Darstellung aller offiziellen FVA-Programme, die in ProMeta verfügbar sind 

2.) Wählen Sie ein Programm aus, das Sie herunterladen möchten. (Nachstehend wird 
die Vorgehensweise am Beispiel des FVA-Programms STplus demonstriert). Um das 
Programm auszuwählen, klicken Sie bitte auf den Ordner hinter dem Programm-
namen. 

3.) Nun gelangen Sie in eine Ansicht, in der erweiterte Informationen zu dem Programm 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus finden Sie weitere Reiter für Download/ 
Projekt und Forum. 



FVA-Leitfaden   Anlage 17 

©FVA, November 2009  www.fva-net.de 2/6 

 
Abb. 2: Ansicht für die einzelnen Programme 

4.) Wählen Sie bitte den Reiter Download. In diesem Bereich befinden sich die Dateien 
mit den ausführbaren Programmen, Programmhandbüchern und Quellen. 

 
Abb. 3: Darstellung aller Programmversionen, der Handbücher und evtl. Quellen der 

Programme 
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5.) Wählen Sie nun die Version aus, die Sie herunterladen möchten. Klicken Sie auf das 
Ordnersymbol daneben. 

6.) Sollten Sie noch nicht eingetragener Benutzer des Programms sein, werden Sie 
nach einem Download-Schlüssel gefragt. 

 

 
Abb. 4: Eingabe des Download-Schlüssels und die Lizenzvereinbarung zur Nutzung der 

FVA-Software 
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Bitte geben Sie nun den Berechtigungsschlüssel ein, um die Software herunterzuladen. 
Sie erhalten die Software nur nach Eingabe eines gültigen Download-Schlüssels! Sollten 
Sie noch keinen Download-Schlüssel besitzen, können Sie diesen über den FVA-
Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen beziehen. Die Ansprechpartner in den Firmen 
können Sie unter "Liste der Ansprechpartner" finden. Klicken Sie hierzu auf den blau 
markierten Text. Es erscheint eine Liste aller FVA-Ansprechpartner für die FVA-Software. 
Hinweis: Bitte sprechen Sie nur Ihren Firmenansprechpartner an. 
 

 
Abb. 5: Liste der Ansprechpartner für FVA-Software in den Mitgliedsfirmen 

 
7.) Bitte lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner den für Ihre Firma gültigen 

Zugangsschlüssel mitteilen. Dieser ist in das hierfür vorgesehene Feld einzutragen. 
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Abb. 6: Korrekt ausgefülltes Sicherheitsformular 

 
8.) Nachdem Sie den Schlüssel eingegeben und die Lizenzvereinbarung akzeptiert 

haben, können Sie das Programm lokal auf Ihrem Rechner speichern, installieren 
und betreiben. 

 
WICHTIG: Bitte beachten! 
 

1.) Wenn Sie dreimal den Download-Schlüssel falsch eingeben haben, wird auto-
matisch die ProMeta-Sitzung abgebrochen. Sie müssen sich dann wieder neu bei 
ProMeta anmelden. 

2.) Die FVA-Geschäftsstelle kann, darf und wird den Download-Schlüssel nicht den 
Mitarbeitern der jeweiligen Firmen mitteilen. Dieser ist einzig und exklusiv beim 
jeweiligen Firmenansprechpartner zu erfragen. 

3.) Jeder Download wird protokolliert. 
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4.) Quellen zu den Programmen gibt es nur auf Anfrage bei der FVA-Geschäftsstelle. 
 
Wie bekommen Mitgliedsfirmen einen Download-Schlüssel? 
 
Prinzipiell bekommt jede Mitgliedsfirma nach Antrag auf eine ordentliche Mitgliedschaft 
ihren Download-Schlüssel automatisch zugesandt. 
 
Mitgliedsfirmen, die noch nicht über einen Download-Schlüssel verfügen, können diesen 
bei der FVA-Geschäftsstelle beantragen. Hierbei gibt es keine Beschränkungen für 
ordentliche Mitglieder der FVA. Es muss nur ein Ansprechpartner vonseiten der 
Mitgliedsfirma benannt werden, der den Download-Schlüssel in der Firma verwaltet. 
 

 
Abb. 7: Ablauf des Bezugs eines Download-Schlüssels 

 
Zugangsberechtigung für Forschungsstellen 
 
Für Forschungsstellen gelten strengere Richtlinien. Grundsätzlich ist das Vorgehen 
dasselbe, doch müssen Forschungsstellen den Verwendungszweck der Software 
nachweisen. Darüber hinaus ist eine spezielle Vereinbarung zu unterschreiben. Die 
Vorlage für diese Vereinbarung kann von der FVA-Geschäftsstelle angefordert werden. 
 
Die Freigabe eines Download-Schlüssels berechtigt aber nicht automatisch zum 
Herunterladen aller FVA-Programme von ProMeta. 
 
Forschungsstellen müssen den Bedarf an einer Software direkt beim FVA-
SoftwareService anmelden, sodass dieser die benötigten Programme freischaltet. Nur 
dann kann die Forschungsstelle die Programme mittels Download-Schlüssel aus ProMeta 
beziehen. 
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